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die Kumulierung von Sanktionen zu rechtfertigen.62 Zum an-
deren gilt dies auch konkret für den Beschuldigten, der sich 
künftig auf Art. 50 GRCh berufen will, für den es aber in der 
Regel faktisch nicht möglich sein wird, das für ihn nicht ein-
sehbare Kommunikationsverhältnis zwischen den beteiligten 
staatlichen Stellen aufzuklären und darzulegen.63

IV. Fazit

Es bleibt festzuhalten, dass die Entscheidung des EuGH mehr 
Klarheit bezüglich der Anwendbarkeit von Art. 50 GRCh auf 
juristische Personen und die Kriterien zur Einordnung von 
Verwaltungsgeldbußen als strafrechtliche Sanktionen im Sin-
ne des Unionsrechts gebracht hat. Das stärkt den Grundsatz 
des Doppelbestrafungsverbots gerade in Bereichen, in denen 
– wie z. B. im Kartellrecht, aber auch im Ordnungswidrigkei-
tenrecht – häufig mit Verwaltungsgeldbußen gearbeitet wird. 

In Bezug auf die zentralen Punkte, wann denn ein transna-
tionaler Sachverhalt mit Unternehmensbezug nun identisch 
ist und unter welchen Voraussetzungen eine Einschränkung 
des Kumulierungsverbots über Art. 52 GRCh auch bei trans-
nationalen Sachverhalten möglich sein soll, führen die Aus-
führungen des EuGH dagegen eher zu Verwirrung, jedenfalls 
aber nicht zu mehr Rechtssicherheit. Die erhoffte Stärkung 
des effektiven Schutzes vor Mehrfachverfolgung bleibt daher 
aus.

62 Krause, NStZ 2025, 9 (18); vgl. auch Wegner, NZWiSt 2023, 401 (408).
63 Kritisch insofern auch Wegner, NZWiSt 2023, 401 (408); Krause, 

NStZ 2025, 9 (18 f.); vgl. zudem Schomburg/Schauf, NStZ-RR 2024, 
31 (33).
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Tagungsbericht: WisteV-wistra 
Neujahrstagung 2025
„Wann endet dieses Verfahren?” –  
Ursachen und Handhabung von Umfangs- 
verfahren im Wirtschaftsstrafrecht

17.01.–18.01.2025, Frankfurt am Main

I. Einführung
Die 16. WisteV-wistra-Neujahrstagung zu aktuellen wirt-
schafts- und steuerstrafrechtlichen Fragestellungen hatte 
sich zum Ziel gesetzt, die Handhabung von Umfangsver-
fahren im Wirtschaftsstrafrecht zu beleuchten. Rund 200 
Teilnehmer kamen am 17. und 18. Januar 2025 in Frankfurt 
zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen auszutau-
schen. Die Referenten beleuchteten die verschiedenen Ver-
fahrensstadien aus unterschiedlichen Perspektiven – von der 
Ermittlungsphase aus Sicht der Staatsanwaltschaft bis zur 
Prozessführung in der Hauptverhandlung. Dabei lag stets der 
Schwerpunkt der Vorträge auf der kritischen Frage, inwiefern 

Umfangsverfahren zum Wohle aller Verfahrensbeteiligten 
optimiert werden könnten. 

RA Dr. Thomas Nuzinger, Mannheim eröffnete die Veranstal-
tung mit einer kritischen Reflexion über die Definition von 
Umfangsverfahren. Eine einheitliche Begriffsbestimmung 
existiere nicht: Gemeinhin würden unter Umfangsverfahren 
solche Verfahren gefasst, bei denen gem. § 76 III GVG drei 
Richter und zwei Schöffen an der Entscheidung mitwirken, 
als auch solche, bei denen der Verteidigung eine Pauschal-
gebühr nach § 42 RVG zusteht – etwa, weil die regulären Ge-
bühren angesichts des Umfangs oder der Komplexität unan-
gemessen wären. Auch medienwirksame Verfahren, wie z.B. 
der „Wirecard-Prozess” oder die „Cum-Ex-Verfahren”, deren 
Aufarbeitung die Ermittlungsbehörden und Gerichte über 
Jahre beschäftigt, lassen sich dem Begriff des Umfangs-
verfahren zuordnen. Lange und komplexe Verfahren seien 
jedoch kein modernes Phänomen und nicht ausschließlich 
dem Wirtschaftsstrafrecht zuzuordnen. Thomas Nuzinger er-
innerte an das NSU-Verfahren vor dem OLG München, mit 
über 400 Verhandlungstagen und mehr als 500 Zeugen, so-
wie an den Frankfurter Ausschwitzprozess, initiiert von Fritz 
Bauer, der bereits 1963 über 183 Verhandlungstage dauerte 
und bei dem 319 Zeugen vernommen wurden.1 

Ob die zunehmende Größe der Gesellschaft und die wirt-
schaftliche Globalisierung in Zukunft noch größere Heraus-
forderungen für Strafverfolgungsbehörden mit sich bringen, 
bleibe abzuwarten. Dabei sei nur am Rand auf künstliche In-

1	 https://www.unesco.org/en/memory-world/frankfurt-auschwitz-trial 
(zuletzt besucht am 18.01.2025).

https://www.unesco.org/en/memory-world/frankfurt-auschwitz-trial
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telligenz verwiesen, die möglicherweise ein ganz neues, eige-
nes Strafbarkeitsfeld eröffnen könnte. 

Im Namen der wistra begrüßte Frau Professorin Schmitt-Leo-
nardy (Bielefeld) die Tagungsteilnehmer. Sie bekräftigte, dass 
Umfangsverfahren die Justiz seit über 100 Jahren beschäfti-
gen. Die heutige Welt werde allerdings immer komplexer und 
die streitigen Verfahren würden diesem Trend folgen. Groß-
verfahren hätten inzwischen ein Ausmaß erreicht, bei dem 
eine weitere Ausdehnung kaum vorstellbar sei. Vor diesem 
Hintergrund sei es rechtspolitisch geboten, über Verbesse-
rungen des bestehenden Systems nachzudenken. Als kon-
traproduktiv bezeichnete sie den Trend des Gesetzgebers, 
komplexe Sonder- oder Blankettgesetze zu verabschieden, 
deren rechtliche Einordnung bereits auf tatbestandlicher 
Ebene erhebliche Schwierigkeiten bereite. Festzuhalten blei-
be, dass eine bessere Verfahrensorganisation, Vorgespräche 
zwischen allen Beteiligten und effizientere Terminplanungen 
dem Status quo entgegenwirken könnten. Hinzu komme die 
absolute Verjährung als „Damoklesschwert” über jedem Ver-
fahren. Aus rechtsstaatlicher Perspektive stelle sich daher 
die Frage, ob eine Verlängerung der Verjährungsfrist sinnvoll 
wäre.

II. Themenblock 1: Das Ermittlungsverfahren  
	 in Umfangsverfahren

1. 	Die verfahrenstechnische Bewältigung von Umfangs- 
	 verfahren – ausgewählte rechtliche, strategische und  
	 praktische Aspekte

Unter Moderation von RA Prof. Dr. Markus Rübenstahl 
(Frankfurt a. M.) stellte OStA Dr. Nino Goldbeck (Bamberg) 
im ersten Panel die Organisation umfangreicher Verfahren 
aus Sicht der Ermittlungsbehörden dar. Das Legalitätsprin-
zip verlange eine umfassende Aufklärung der materiellen 
Wahrheit. Gleichzeitig seien die Strafverfolgungsbehörden 
dem Beschleunigungsgebot und der Notwendigkeit effizien-
ter Verfahren verpflichtet. Eine frühzeitige, gut strukturierte 
Planung, die immer wieder auf Effizienz hin überprüft werden 
müsse, sei daher essenziell.

Ein zentraler Aspekt sei die Abwägung, ob Verfahren verbun-
den oder getrennt werden sollten. Zwar liege es im Interes-
se der Staatsanwaltschaft, redundante Ermittlungsarbeiten 
zu vermeiden, jedoch könnten rechtsstaatliche Grundsätze 
wie die Waffengleichheit und das Recht jedes Beschuldig-
ten auf ein faires Verfahren – Stichwort Informationsparität 
– eine Trennung von Verfahren rechtfertigen. Diesbezüglich 
komme der Staatsanwaltschaft eine weite Einschätzungs-
prärogative zu. Der verantwortliche Staatsanwalt versuche in 
der konkreten Situation regelmäßig die Vielzahl der Partiku-
larinteressen in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. 
Eine besondere Gewichtung komme dabei Haftsachen zu  
(§ 121 Abs. 1 StPO). Abschließend betonte Goldbeck: Sollte 
eine sachgerechte Bewertung von Teilermittlungen erst nach 
vollständiger Aufklärung des Gesamtgeschehens möglich 
sein, dürfe die Staatsanwaltschaft die abschließende Bewer-
tung nach ständiger Rechtsprechung zurückstellen, bis alle 
Ermittlungsstränge abgeschlossen seien.

2. Akteneinsicht in Paralellverfahren

•	 Hieran anknüpfend erläuterte Herr RA Christof Püschel, 
Köln die Akteneinsichtsrechte der Verteidigung bei abge-
trennten Verfahren. Aus dem Recht auf ein faires Verfah-
ren ergebe sich, seinem Plädoyer zufolge, ein Anspruch 
auf Kenntnisnahme aller ermittelten Informationen – auch 
außerhalb der Hauptakte. Drei Fallgruppen seien zu unter-
scheiden: 

•	 Bei Abtrennung des Verfahrens und gleichzeitiger Fort-
führung der Ermittlungen im Ursprungsverfahren bestehe 
ein robuster Anspruch der Verteidigung auf Einsicht in die 
Akten des parallellaufenden Ursprungsverfahrens.

•	 Die Weigerung der Staatsanwaltschaft, Akten des Parallel-
verfahrens wegen Gefährdung des Untersuchungszwecks 
herauszugeben, könnte nach Ansicht von RA Püschel in 
dem abgetrennten Verfahren zu einem vorübergehenden 
Verfahrenshindernis führen, das im Einzelfall auch eine 
Aussetzung der Hauptverhandlung begründen könne. 

•	 Bei Anklageerhebung in beiden Verfahren vor demselben 
Gericht bestehe eine Pflicht zur Gewährung der Aktenein-
sicht, um Waffengleichheit herzustellen.

Die taktisch motivierte Trennung von Verfahren dürfe keinen 
Einfluss auf das Informationsrecht der Verteidigung haben. 
Die Durchsetzung dieses Rechts sei eine zentrale Pflicht der 
Verteidigung. 

3.	 Datenforensik in Umfangsverfahren –  
	 Fragen der digitalen Beweissicherung

Im zweiten Panel – moderiert von OStA Dr. Martina Müller-
Ehlen (Koblenz) – analysierten RA Dr. Malte Cordes (Dort-
mund) und Benjamin Löffler (Bad Soden a.T.) die Rolle der 
Datenforensik in Umfangsverfahren. 

RA Dr. Cordes beleuchtete die Herausforderungen der di-
gitalen Beweissicherung gem. § 110 StPO. Insbesondere die 
massenhafte Sicherstellung elektronischer Datenbestände 
berge verfassungsrechtliche Risiken, die Verhältnismäßigkeit 
sei hier besonders kritisch zu prüfen. Als mildere Mittel seien 
beispielsweise Auskunfts- und Herausgabeverlangen durch 
die Ermittlungsbehörden zu erwägen. Zudem müssten Er-
mittler relevante und irrelevante Datenbestände trennen, da 
jede Sicherstellung einen erheblichen Eingriff in die Grund-
rechte des Beschuldigten darstelle. Die pauschale Beschlag-
nahme des gesamten E-Mail-Bestands eines Unternehmens 
dürfte deshalb in der Regel gegen das Übermaßverbot ver-
stoßen. Der Ermittlungsbehörde stünden insoweit zahlreiche 
technische Möglichkeiten zur Verfügung den Ermittlungs-
umfang auf tatrelevante Beweismittel zu reduzieren. 

Auch die Durchsicht der zu beschlagnahmenden Daten stelle 
ein probates Mittel dafür dar, den Datenumfang insgesamt 
zu verringern.2 Große Datenbestände müssten zunächst auf 
ihre Beweisgeeignetheit überprüft werden. Das bedeute al-

01.2025  |  VERANSTALTUNGSBERICHTE, RECHTSPOLITIK

2	 Vgl. hierzu BVerfG, NJW 2009, 2431, 2436 Rn. 88.



48

01.2025  |  VERANSTALTUNGSBERICHTE, RECHTSPOLITIK

lerdings nicht, dass die zur Durchsicht vorläufig sicherge-
stellten Unterlagen vor einer richterlichen Beschlagnahme-
anordnung ausgewertet werden dürfen. Eine Missachtung 
dieser Pflicht würde einen nicht unerheblichen Verfahrens-
verstoß darstellen.3

Hinsichtlich der Frage, wie lange eine Durchsicht dauern dür-
fe, lasse sich kein einheitliches Bild zeichnen. Wünschens-
wert wäre es, dass de lege ferenda der gemäß § 110 Abs. 4 i. 
V. m. § 98 Abs. 2 Satz 2 StPO zuständige Richter eine Höchst-
dauer für die Durchsicht anordnen könnte oder eine gesetz-
liche Fristbestimmung in Anlehnung an § 121 Abs. 1 StPO, z. B. 
von maximal sechs Wochen mit Verlängerungsoption von je-
weils vier Wochen unter Darlegung der erschwerenden Um-
stände mit Prüfung durch eine Beschwerdekammer des LG, 
vom Gesetzgeber aufgenommen werde.4

Einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Anwesenheit bei 
einer Durchsicht habe das Bundesverfassungsgericht bislang 
abgelehnt, nachdem ein solches Recht durch das erste Ge-
setz zur Modernisierung der Justiz vom 24. 8. 2004 (BGBl 
I, 2198) ersatzlos gestrichen wurde, vgl. § 110 III a.F.5 Zwar 
könne es im Einzelfall zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
geboten sein, den Inhaber des Datenbestandes zur Prüfung 
der Verfahrenserheblichkeit einzubeziehen,6 ein pauschaler 
Teilnahmeanspruch lasse sich daraus allerdings nicht ab-
leiten. Vielmehr müsse die Ermittlungsbehörde im Einzelfall 
das staatliche Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung 
und die Intensität des Datenzugriffs in einen angemessenen 
Ausgleich bringen.7 In der Literatur werde deshalb diskutiert, 
ob mit Blick auf die vorgetragenen Argumente eine planwid-
rige Regelungslücke bestehe, die eine analoge Anwendung 
des § 106 Abs. 1 Satz 1 StPO rechtfertigte. Hierfür wird vor 
allem angeführt, dass die Durchsicht, strukturell betrachtet, 
Teil der Durchsuchung sei. Zudem bestehe ein Anwesen-
heitsrecht des Verteidigers bei Vernehmungen, §§ 163a Abs. 3 
Satz 2, 168c Abs. 1 Satz 1 StPO – „a maiore ad minus” müsse 
dies auch für Durchsichten gelten. Letztlich spreche für eine 
analoge Anwendung des § 106 Abs. 1 Satz 1 StPO, dass die 
Anwesenheit des Berechtigten bei der Durchsicht eine direk-
te Kontrolle der Maßnahme ermögliche. So könnte dazu bei-
tragen, dass die Durchsicht verhältnismäßig und im Rahmen 
des rechtlich Zulässigen durchgeführt werde. Mithin würde 
ein umfassendes Abwehrrecht gegen den erheblichen staat-
lichen Eingriff etabliert.8 

Das Bundesverfassungsgericht setzt den Ermittlungsbehör-
den erhebliche Schranken für die Durchsicht. Die Einhaltung 
dieser zu überwachen, ist zentrale Aufgabe der Verteidi-
gung.9 Aus dem in Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK verankerten „prin-
ciple of equality of arms” lässt sich zudem ein Recht des Be-
schuldigten auf Beibringung eigener Suchbegriffe ableiten. 
So kann die Verteidigung gezielt aktiv darauf hinwirken, dass 
die Staatsanwaltschaft nicht nur die zur Belastung, sondern 
auch die zur Entlastung dienenden Umstände ermittelt, vgl.  
§ 160 Abs. 2 StPO. Mit Blick auf die Zukunft werden KI-Er-
mittlungshilfen der Ermittlungsbehörden die Verteidigung 
vor neue Herausforderungen stellen. Der Fokus wird darauf 
liegen, zu überprüfen, ob KI-Algorithmen fehlerhaft Erkennt-
nisse aus anderen Verfahren übertragen und so Ergebnisse 
verfälschen. Hier sieht Dr. Cordes einen akuten Handlungs-
bedarf des Gesetzgebers, um angesichts bestehender Kon-

trolldefizite die Teilhaberechte des Betroffenen und seines 
(anwaltlichen) Vertreters zu gewährleisten.

Gegen die Durchsicht ist der Antrag gemäß § 98 Abs. 2 Satz 
2 StPO analog statthaft. Im Übrigen kann auch Beschwerde 
gemäß § 304 Abs. 1 StPO erhoben werden. Diese Rechtsmit-
tel sind mit Blick auf die Subsidiarität der Verfassungsbe-
schwerde zunächst auszuschöpfen. Aus schwerwiegenden, 
bewussten oder willkürlichen Verfahrensverstößen kann ein 
Beweisverwertungsverbot folgen.10 Irrelevante Unterlagen 
hat die Ermittlungsbehörde auf Antrag herauszugeben und 
zu löschen, vgl. § 98 Abs. 2 StPO. Das umfasst Originalasser-
vate und Kopien. Nicht abschließend geklärt ist jedoch, wie 
mit Erkenntnissen, die auf Grundlage dieser Unterlagen ge-
wonnen wurden, umzugehen ist. Eine überzeugende Ansicht 
stützt einen Löschungsanspruch auf § 500 Abs. 1 StPO i.V.m. 
§ 75 Abs. 2 BDSG. 

4. Big Data – die Auswertung großer Datenmengen

Die von Herrn Dr. Cordes aufgegriffene Frage, ob von Er-
mittlungsbehörden eingesetzte KI-Systeme fälschlicher-
weise Erkenntnisse aus anderen Verfahren auf das aktuelle 
übertragen und so das Ergebnis verfälschen, griff Benjamin 
Löffler, Bad Soden a.T. auf. Benjamin Löffler ist CTO der Sina-
bis Analytics GmbH. Sinabis stellt technologische Lösungen 
zur Verfügung, um große Datenmengen greifbar und durch-
suchbar zu machen. Ermittlungsbehörden und Privatperso-
nen können auf die Dienstleistungen von Sinabis zurückgrei-
fen, um umfangreiche Datenbestände wie Geschäftsverkehr, 
Chatprotokolle und ähnliche Inhalte strukturiert und schnell 
auszuwerten.

Benjamin Löffler erläuterte dem juristischen Publikum zu-
nächst, was sich hinter dem Begriff „Big Data” verbirgt und 
warum Daten als das „Öl des 21. Jahrhunderts” gelten. Dabei 
betonte er vor allem den Vorteil der modernen Technik im 
Umgang mit großen Datenbeständen. Konkret würden etwa 
E-Mails von Softwarelösungen in Vektordarstellungen um-
gewandelt. Dies ermögliche es, durch Algorithmen ähnliche 
Datenmuster zu identifizieren und inhaltliche Zusammen-
hänge präzise aufzuzeigen. 

Entgegen der von Dr. Cordes thematisierten Bedenken setzt 
die Sinabis Analytics GmbH für jedes Verfahren eine separat 
trainierte KI ein, wodurch datensatzübergreifende Verzer-
rungen ausgeschlossen werden.

3	 BVerfG, BeckRS 2022, 34717 Rn. 6.
4	 Park, in: FS Ignor, S. 757, 768 ff.
5	 BVerfG, NJW 2009, 2431, 2437; BVerfG, NJW 2009, 2431, 2437  

Rn. 96.
6	 BVerfG, NJW 2005, 1917, 1922; BVerfG, NJW 2009, 2431, 2437 Rn. 96.
7	 BVerfG, NJW 2009, 2431, 2437; BVerfG, NJW 2009, 2431, 2437  

Rn. 96. 
8	 Vgl. hierzu Dierlamm, in FS Ignor, S. 923, 930 f. 
9	 BVerfG, NJW 2009, 2431, 2436 Rn. 84 ff. 
10	Vgl. BVerfG, NJW 2005, 1917, 1923; LG Stralsund, StV-Spezial 2023, 

150, 152.
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An der anschließenden Diskussion hat sich das Publikum 
rege beteiligt. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob bei großen 
Datenbeständen die Möglichkeit besteht, nicht verfahrens-
relevante Daten aus dem Algorithmus auszusondern und die 
Suche, auch mit Hilfe seitens der Verteidigung eingebrachten 
Parametern, zu beschränken. 

5. Normative Leitlinien für die Einstellung des Verfahrens 

In dem anschließenden Vortrag setzte sich RA Dr. Sebastian 
Münkel, Mannheim mit der Frage auseinander, ob normative 
Leitlinien für die §§ 153, 153a, 154 StPO bestehen und ob es 
gegebenenfalls de lege ferenda solcher bedarf. 

Zunächst stellen die §§ 153, 153a, 154 StPO zentrale Instru-
mente zur Entlastung der Justiz und Verfahrensbeschleuni-
gung dar, indem sie das Legalitätsprinzip durchbrechen und 
eine einfache Verfahrenserledigung ermöglichen.

Entgegen verbreiteter Vorwürfe zeigt eine statistische Unter-
suchung jedoch keine Tendenz zur vorschnellen Verfahrens-
einstellung – insbesondere im Wirtschafts- und Steuerstraf-
recht.

2023 wurden bundesweit 20 % aller Strafverfahren nach  
§§ 153, 153a, 154 StPO eingestellt. Im Wirtschafts- und Steu-
erstrafrecht zeigt sich eine niedrigere Einstellungsquote von 
13 %, was auf eine restriktivere Praxis in diesem Teilbereich 
hindeutet. Vergleichszahlen aus dem Jahr 2014 verdeutli-
chen einen erheblichen Rückgang der Opportunitätseinstel-
lungen. 2014 wurden noch 36 % der Verfahren nach §§ 153, 
153a, 154 StPO eingestellt. 

Die gesetzlichen Tatbestände der §§ 153 ff. StPO seien be-
wusst unbestimmt formuliert, um Flexibilität zu gewährleis-
ten. Konkretisierende Vorgaben finden sich vorrangig in der 
RiStBV (z.B. Nr. 93 zu Auflagen bei § 153a StPO) und der AStBV 
für Steuerstrafverfahren mit Kriterien zur „geringen Tatfolge” 
(z.B. Schadenshöhe als Orientierungsgröße). Eine bindende 
Taxierung von Schwellenwerten existiere jedoch nicht, da die 
Entscheidung stets eine Einzelfallabwägung erfordere. 

Das sei aber auch sinnvoll. Die §§ 153, 153a, 154 StPO bilden 
einen differenzierenden Regelungskanon, der die Rechtsfol-
ge von der Schwere der Schuld und dem öffentlichen Inter-
esse abhängig macht. Damit bietet das Gesetz einen Rahmen 
für eine gleichmäßige Gesetzesanwendung, die trotzdem 
dem Einzelfall Rechnung trägt. Einen symbolischen Siche-
rungsanker bilden dabei stets die Einbindung des Gerichts 
und das Zustimmungserfordernis des Beschuldigten bei  
§ 153a StPO, die willkürliche Ergebnisse verhindern. 

Insofern bestehe ein robustes System, dass die Bewältigung 
von Umfangsverfahren erleichtern kann. Wünschenswert 
wäre es jedoch, ein Begründungserfordernis für Einstellun-
gen zu etablieren, um dieses Themenfeld dem rechtspoliti-
schen Diskurs weiter zugänglich zu machen.

III. Themenblock 2: Die Hauptverhandlung  
	 in Umfangsverfahren

In einem zweiten Themenblock widmeten sich – unter der 
Moderation von Dr. Alexander Paradissis, Köln – LOStA Pro-
fessor Dr. Georg-Friedrich Güntge, Schleswig und VRiLG Dr. 
Michael Nehring, Bonn der Hauptverhandlung in Umfangs-
verfahren. 

1. Sinn und Unsinn des Unmittelbarkeitsprinzips

Zunächst untersuchte LOStA Professor Dr. Güntge kritisch, 
welchen Erkenntnisgewinn das Unmittelbarkeitsprinzip in 
Umfangsverfahren verspricht und ob angesichts des Verfah-
rensumfangs vermehrt Selbstleseverfahren genutzt werden 
sollten. 

Der Grundsatz der Unmittelbarkeit umfasst die formelle Un-
mittelbarkeit, § 226 StPO, die eine ununterbrochene Beweis-
aufnahme vor dem erkennenden Gericht vorsieht und die 
materielle Unmittelbarkeit (§ 250 StPO), die das Ersetzen von 
Zeugenvernehmungen durch Urkunden oder Protokollverle-
sungen grundsätzlich verbietet. Kritisch diskutiert wurde, ob 
§ 250 StPO auch das Ersetzen durch den Augenscheinsbe-
weis untersagt, wobei die herrschende Meinung dies nur bei 
inhaltlicher Aussagensubstitution annimmt.11 Einige Stimmen 
in der Literatur vertreten ein umfassenderes „Transferverbot” 
für Beweismittel aus dem Ermittlungsverfahren, das jedoch 
gesetzlich nicht verankert ist.12

Tatsächlich wird der Grundsatz durch Ausnahmeregelun-
gen und Rechtsprechung aber regelmäßig durchbrochen: 
So erlauben §§ 251–254 StPO etwa Protokollverlesungen bei 
Einverständnis, Erinnerungslücken oder Beweissicherungs-
bedarf. Der BGH akzeptiert zudem die Verwertung früherer 
Vernehmungsniederschriften, wenn der Zeuge in der Haupt-
verhandlung „ausgeschöpft” wurde.13 

Bei Umfangsverfahren besteht ein Spannungsverhältnis zwi-
schen dem Unmittelbarkeitsgrundsatz und der gebotenen 
Verfahrenseffizienz. Gerade mit Blick auf Verfahrensinhalte, 
die bereits schriftlich dargelegt wurden, müsse daher die 
starre Regelung des § 250 StPO mit Blick auf ihre Sinnhaftig-
keit hinterfragt werden. Gleiches gelte für die Befragung von 
Ermittlungspersonen, die sich in der Regel durch Aktenlek-
türe auf die Hauptverhandlung vorbereiten. 

Vor diesem Hintergrund erscheine eine Abschaffung des  
§ 250 StPO nicht gänzlich abwegig. Mithin könnte § 244 Abs. 
2 StPO eine hinreichende Grundlage bieten, um die Erfas-
sung aller relevanten Beweismittel zu gewährleisten. 

11	 Schmitt, in Meyer-Goßner, StPO, 67. Auflage, § 250 Rn. 2; Güntge,  
in: Alsberg, Der Beweisantrag im Strafprozess, 8. Auflage, Kapitel 5 
Rn. 47.

12	Velten, in: SK-StPO, Vor §§ 250 ff. Rn. 15 ff.
13	BGH, Beschluss vom 8.2.2018 – 3 StR 400/17. 
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Dem sei allerdings entgegenzuhalten, dass es unterschiedli-
che Einschätzungen zur Relevanz von Zeugenaussagen gebe. 
Entsprechend sinnvoll könne es sein, einer gerichtlichen Ent-
scheidung über die Relevanz einzelner Aussagen und damit 
verbundener Irrtümer vorzubeugen, indem über § 250 StPO 
pauschal alle Zeugen gehört werden müssten. Nur so könne 
auch das Konfrontationsrecht des Beschuldigten aus Art. 6 
Abs. 3 lit. d EMRK gewahrt werden. 

Das Selbstleseverfahren in Wirtschaftsstrafsachen stelle eine 
Herausforderung für den Unmittelbarkeitsgrundsatz dar, der 
eine öffentliche und mündliche Beweisaufnahme vor dem er-
kennenden Gericht vorsieht. Sowohl das Mündlichkeitsprin-
zip, als auch die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme sind 
davon betroffen. Obwohl argumentiert wird, dass Selbstlesen 
die direkteste Form der Beweiserhebung bei Schriftstücken 
sei, bleibt jedoch kritisch, dass die Kenntniserlangung außer-
halb der Hauptverhandlung und ohne Einbindung anderer 
Verfahrensbeteiligter erfolgt. Der formelle Unmittelbarkeits-
grundsatz soll zudem rechtliches Gehör und Transparenz 
bezüglich des verwerteten Beweismaterials gewährleisten, 
was durch das Selbstleseverfahren eingeschränkt werde. 
Dies beeinträchtige auch die Möglichkeit des Angeklagten, 
Rückschlüsse auf die Überzeugungsbildung des Gerichts zu 
ziehen und sein Äußerungsrecht sinnvoll wahrzunehmen. 
Obwohl das Selbstleseverfahren dem legitimen Zweck die-
ne, umfangreiche Verfahren effizienter zu gestalten, stelle es 
eine Durchbrechung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes dar 
und werfe Fragen hinsichtlich der Fairness des Verfahrens 
auf. Somit stehe es trotz seiner verfahrensökonomischen 
Vorteile im Konflikt mit wesentlichen Prinzipien des Straf-
prozessrechts.

2. 	Zeugen, Sachverständige, Sachverständige Zeugen –  
	 eine Einordnung

VRiLG Dr. Michael Nehring, Bonn sprach anschließend über 
die Abgrenzung zwischen Zeugen, Sachverständigen und 
sachverständigen Zeugen aus richterlicher Perspektive. 

Zeugen schildern selbst wahrgenommene Tatsachen aus 
ihrer Erinnerung und sind nicht ersetzbar, während Sach-
verständige als austauschbare Gehilfen des Gerichts Fach-
wissen vermitteln oder Schlussfolgerungen aus dem Sach-
verhalt ziehen. Sachverständige Zeugen kombinieren beide 
Rollen: Sie sind in erster Linie Zeugen. Sie berichten aber 
über spezifische, fachkundig wahrgenommene Tatsachen, 
sind aber ebenfalls nicht austauschbar. Rechtsfragen dürfen 
grundsätzlich nicht durch Sachverständige geklärt werden – 
diese obliegen ausschließlich dem Gericht.14 Eine Ausnahme 
bildet ausländisches Recht, bei dessen Anwendung Sachver-
ständige hinzugezogen werden können.

Im Kontext von Wirtschaftsstrafverfahren spielen Wirt-
schaftsreferenten eine zentrale Rolle. Als interne Experten 
der Staatsanwaltschaft unterstützen sie bei der Sichtung 
von Geschäftsunterlagen, berechnen Schadenssummen (z.B. 
Steuermehrbelastungen), prüfen Bilanzierungsfehler oder 
Insolvenzindikatoren. Ihre forensische Erfahrung und Vor-
arbeit im Ermittlungsverfahren macht sie zu effizienten Be-
weismitteln.

Problematisch ist ihre potenzielle Befangenheit durch die 
organisatorische Einbindung in Ermittlungsbehörden. Wäh-
rend die bloße Zugehörigkeit zur Behörde keine Befangen-
heit begründet,15 gelte dies nicht, wenn sie eigenständig Er-
mittlungsentscheidungen treffen (vgl. § 22 Nr. 4 i.V.m. § 74 
Abs. 1 S. 1StPO). Denn aktive Ermittler wie Staatsanwälte oder 
Polizeibeamte sind grundsätzlich von der Sachverständigen-
tätigkeit ausgeschlossen. Entscheidendes Abgrenzungskrite-
rium dürfte mithin sein, ob der Wirtschaftsreferent unabhän-
gig über die Vornahme, den Inhalt und den Umfang einer Er-
mittlungshandlung „wie ein Staatsanwalt oder Polizeibeam-
ter” entscheidet bzw. in der Vergangenheit entschieden hat.

Vor diesem Hintergrund ist eine klare funktionale Abgren-
zung zwischen den verschiedenen Auskunftspersonen es-
senziell, um Verfahrensgerechtigkeit und Beweistauglichkeit 
zu gewährleisten.

3. Podiumsdiskussion 

Den ersten Abend beendete ein von RAin Dr. Ricarda Schelz-
ke, Frankfurt a.M. geleitetes Streitgespräch. Die Diskussion 
zwischen OStA Uwe Mühlhoff, RA Nico Werning und Wirt-
schaftsWoche-Redakteur Lukas Zdrzalek kreiste um die Fra-
ge, ob und wie Strafverfahren trotz wachsender Komplexi-
tät – insbesondere bei Wirtschaftsdelikten – Rechtsfrieden, 
Rechtssicherheit und einen gerechten Schuldausgleich ge-
währleisten können. Einigkeit bestand darin, dass das Ver-
fahren den Beschuldigten nicht zum Objekt degradieren 
darf, doch bereits hier zeigten sich Spannungen: Mühlhoff 
kritisierte, dass wirtschaftlich schwächere Beschuldigte oft 
härter verfolgt würden, während sich Unternehmen durch 
Ressourcenüberlegenheit und strategische Prozessführung 
der Strafverfolgung entzögen. 

Allerdings werfen umfangreiche Wirtschaftsstrafverfahren 
aus seiner Sicht auch praktische Probleme auf. So könne 
die persönliche Anwesenheitspflicht von Unternehmensver-
antwortlichen in langwierigen Verfahren die Lenkung eines 
Unternehmens erheblich beeinträchtigen. Aber auch die Be-
teiligung von Laienrichtern ohne Aktenkenntnis in komple-
xen Fällen stelle die Praxis regelmäßig vor besondere Her-
ausforderungen. Gleichzeitig würden Verjährungsfristen eine 
sorgfältige Beweisaufnahme erschweren.

Werning betonte, dass das Beschleunigungsgebot oft gegen 
Beschuldigte instrumentalisiert werde – etwa durch Drohun-
gen einen Pflichtverteidiger beizuordnen, wenn die Termin-
abstimmung nicht der Vorstellung des Gerichts entspräche.

Zdrzalek verwies auf strukturelle Defizite: Die mangelnde 
Spezialisierung von Staatsanwaltschaften, das Örtlichkeits-
prinzip und eine fehlende Koordination zwischen Behörden 
begünstigten ineffiziente Verfahren.

14 	Vgl. LSG Niedersachsen-Bremen, Beschl. vom 08.03.2021 – L 7 KO 
7/18. 

15 	BGHSt 28, 381 ff.; BGH wistra 2000, 307 ff., Rn. 3; BGH wistra 1984, 
62 f.
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Mühlhoff nannte das Legalitätsprinzip als Ursache für „Dau-
erverfahren”, da jede Anzeige verfolgt werden müsse, unge-
achtet knapper Ressourcen. Komplexe Strukturen auszuer-
mitteln koste Zeit. 

Dem entgegnete Werning, dass die StPO hinreichend Mög-
lichkeiten biete, ein Verfahren effizient zu führen, wie zum 
Beispiel das Selbstleseverfahren. Gleichviel wäre es ange-
zeigt, dass Staatsanwälte sich auf zentrale Anklagepunkte in 
Umfangsverfahren konzentrierten und von ihrem Recht, nach 
§ 154 StPO einzustellen, Gebrauch machen.

Einigkeit bestand darüber, dass komplexe Blankett-Tatbe-
stände den Verfahrensgang weiter komplizieren. 

Als Lösungsansätze diskutierten die Teilnehmer prozessuale 
Vereinfachungen wie die Ausweitung des Kreises verlesbarer 
Beweismittel (§ 249 II StPO) und eine bessere Richterausbil-
dung für ein stringenteres Verhandlungsmanagement. Struk-
turell forderten sie spezialisierte Wirtschaftsstaatsanwalt-
schaften mit überregionaler Zuständigkeit, eine Wirtschafts- 
und Finanzpolizei sowie regelmäßige „Wasserstandsberich-
te” des Gerichts zur Transparenz im Verfahrensfortschritt. 

Festgehalten wurde jedoch, dass es ein zentrales Recht des 
Beschuldigten sei, auf einen Freispruch zu plädieren und die 
dafür erforderlichen Beweise zu erbringen. Der Staat müsse 
die hierfür erforderlichen Ressourcen bereitstellen. 

IV. 	Themenblock 3: Materiell-rechtliche  
	 Bewältigungsstrategien für Umfangs- 
	 verfahren 

1. 	Ausdehnung des Bereichs strafbaren Verhaltens  
	 durch Pönalisierung leichter nachweisbarer Taten

Der zweite Tag der Tagung widmete sich der Frage, welche 
materiell-rechtlichen Bewältigungsstrategien für Umfangs-
verfahren in Frage kommen. Unter Moderation von RAin 
Dr. Laura Borgel, Frankfurt erörterte OStA Kai Sackreuther, 
Mannheim, ob der Bereich des Strafbaren durch die Pöna-
lisierung (vermeintlich) leichter zu ermittelnden Verhaltens 
ausgedehnt wird. Als Praxisbeispiel nannte OStA Sackreu
ther, § 129 StGB. 

Die 2017 reformierte Fassung des § 129 StGB hat den Anwen-
dungsbereich für kriminelle Vereinigungen im Wirtschafts-
strafrecht erweitert, indem sie frühere Hürden wie das Erfor-
dernis der „Unterordnung des Einzelwillens unter den Grup-
penwillen” abschaffte. Stattdessen definiert die aktuelle Le-
galdefinition eine kriminelle Vereinigung als längerfristigen 
organisierten Zusammenschluss von mehr als zwei Personen 
zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Inter-
esses, wobei auf feste Rollen oder ausgeprägte Strukturen 
verzichtet wird. Diese Änderung diente der Umsetzung des 
EU-Rahmenbeschlusses 2008/841/JI zur Bekämpfung orga-
nisierter Kriminalität, hebt sich aber durch das zusätzliche 
Merkmal des „übergeordneten Interesses” von der europäi-
schen Vorgabe ab, die rein finanziell motivierte Zusammen-
schlüsse erfasst.  

Prozessual ermöglichte bereits die 2008 erfolgte Erweiterung 
des § 100a StPO die frühzeitigere Anwendung verdeckter Er-
mittlungsmethoden bei Wirtschaftsdelikten wie Bandenbe-
trug oder Steuerhinterziehung, wodurch die frühere Notwen-
digkeit entfiel, § 129 StGB als „Umweg” für die Anordnung 
von Telefonüberwachungen zu nutzen.16 Die Rechtsprechung 
des BGH konkretisierte die Anwendung des § 129 StGB im 
Wirtschaftsstrafrecht in zwei Leitentscheidungen: Im „Poli-
zistentrick”-Fall17 betonte der BGH, dass auch Wirtschafts-
kriminalität unter die Norm fällt, sofern ein übergeordnetes 
Gruppeninteresse – etwa über rein individuellen Profit hinaus 
– vorliegt. Kriterien hierfür sollen u.a. organisatorische Struk-
turen, grenzüberschreitende Aktivitäten oder interne Sank-
tionsmechanismen sein. Die „Cyberbunker”-Entscheidung18 
erweiterte dies auf Beihilfestrukturen, die gezielt Straftaten 
Dritter unterstützen, sofern die Mitglieder konkrete Kenntnis 
der Haupttaten haben. 

Praktisch bleibe die Relevanz von § 129 StGB jedoch begrenzt: 
Zwar entfällt hier die Notwendigkeit eines Nachweises in-
dividueller Tatbeteiligungen, doch seien Ermittlungen zum 
„übergeordneten Interesse” und zur Organisationsstruktur 
ähnlich aufwändig wie klassische Bandenermittlungen. Ein 
mögliches Anwendungsfeld seien „Serviceunternehmen”, die 
Scheinrechnungen für Steuerhinterziehung- oder Betrugsde-
likte erstellen. Hier scheine es gut vertretbar angesichts des 
Gewinnstrebens der einzelnen Täter ein kollektives über-
geordnetes Ziel anzuerkennen. Der individuelle Profit des 
Mitgliedes korreliere stets mit dem Erfolg der Gesamtorga-
nisation, weshalb die einzelnen Täter stets auch ein gemein-
sames Interesse am „Gesamtkonstrukt” verfolgen würden.19 

Letztlich bleibe § 129 StGB somit ein ergänzendes Instrument 
mit Nischenbedeutung, das vor allem in komplexen Fällen 
mit grenzüberschreitenden oder arbeitsteiligen Strukturen 
zum Tragen kommt.

2. 	Das uneigentliche Organisationsdelikt als  
	 materiellrechtliche Bewältigungsstrategie?

Anschließend beleuchtete RiBGH i.R. Professor Christoph 
Krehl das uneigentliche Organisationsdelikt. 

Erstmals 2004 vom BGH verwendet,20 dient das uneigent-
liche Organisationsdelikt dazu, Einzeltaten zu einer „Tat” im 
Sinne des § 52 StGB zusammenzufassen, wenn organisatori-
sche, auch vorgelagerte, Beiträge wie der Aufbau eines Ver-
triebssystems mehrere Delikte gleichzeitig fördern. Dennoch 
bleibt der Nachweis der Einzeltaten und deren Bezug zum 
Hintermann erforderlich. Voraussetzung ist ein übergeordne-
ter Tatbeitrag, der mehrere Einzeldelikte gleichzeitig fördert 
(z. B. durch Leitungsmacht oder die Aufrechterhaltung eines 
betrügerischen Geschäftsbetriebs). Die Rechtsprechung ver-

16	Vgl. Niemann, wistra 2021, 425 m.w.N.
17 	BGH, Urteil vom 02.06.2021 – 3 StR 21/21.
18 	BGH, Urteil vom 12.09.2023 – 3 StR 306/22. 
19 	Niemann, wistra 2021, 425, 426.
20	BGHSt 49, 177.
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zichtet allerdings bewusst auf eine detaillierte konkurrenz-
rechtliche Aufklärung jeder Einzeltat, da dies oft unverhält-
nismäßig aufwendig wäre. 

Die Organisationsherrschaft hingegen begründet mittelbare 
Täterschaft, § 25 Abs. 1 StGB, in hierarchischen Strukturen, 
selbst wenn der unmittelbar handelnde Vordermann vor-
sätzlich und verantwortlich agiert. Ursprünglich für staat-
liche Unrechtsregime entwickelt, Stichwort „Mauerschüt-
zen”-Entscheidung, wurde das Konzept auf wirtschaftliche 
Unternehmen übertragen. Der BGH stützt sich hier auf eine 
normative Gesamtbetrachtungen, bei der die Tatbeiträge des 
Hintermanns nahezu automatisch zur Tatbestandsverwirkli-
chung führen. Kritiker lehnen diese Ausweitung ab, da die 
unpräzisen Kriterien wie „Leitungsmacht” oder „institutio-
nalisierte Abläufe” das Verantwortungsprinzip untergraben 
und eine Ausdehnung strafbarer Handlungen ermöglichen. 
Die Kritik zielt dabei auf die normative Unschärfe der Or-
ganisationsherrschaft, die durch die fehlende dogmatische 
Konturierung eine willkürliche Zurechnung von Täterschaft 
in Unternehmensstrukturen begünstigt. Insbesondere wird 
bemängelt, dass die Rechtsprechung keine klaren Maßstä-
be für die erforderliche Einflussnahme innerhalb von Hier-
archien liefert, wodurch die Strafbarkeit letztlich auf einer 
offenen Gesamtbetrachtung des Geschehens statt auf einem 
konkretem Tatbeitrag beruhe.21

Prozessual bleibt es notwendig, konkrete Tatbeiträge nach-
zuweisen und den Zusammenhang zwischen den Handlun-
gen der Tatmittler und dem Hintermann herzustellen. Der 
Amtsermittlungsgrundsatz verpflichtet Richter dazu, direkte 
Beteiligungen an Einzeltaten zu prüfen. Nur bei unklarer in-
dividueller Förderung kommt der Zweifelssatz („in dubio pro 
reo”) zugunsten der jeweiligen Einzeltat zur Anwendung.

Abschließend betont Professor Krehl, dass das uneigentliche 
Organisationsdelikt keine materiellen Strafbarkeitsvoraus-
setzungen erweitere, sondern lediglich eine Regel zur Bewer-
tung konkurrierender Taten darstelle. Problematisch bleibe 
jedoch die parallele Rechtsprechung zur Organisationsherr-
schaft, deren unklare Konturen eine potenziell unzulässige 
Ausdehnung strafrechtlicher Verantwortlichkeit begünstigen 
können. Er fordert, die Rechtsprechung müsse die Figur stär-
ker konturieren und klare Maßstäbe für ihre Anwendung ent-
wickeln.

3. Restriktive Auslegung als Bewältigungsstrategie?

Ob und wie sich der Bereich strafbaren Verhaltens durch 
eine restriktive Auslegung geltenden Rechts einschränken 
lässt, stand im Mittelpunkt des Vortrags von Professor Dr. 
Hans Kudlich, Erlangen. Unter Moderation von RA Christoph 
Tute, Frankfurt, arbeitete Professor Dr. Kudlich zunächst die 
Grenzen dieser Strategie heraus. Auf der einen Seite steht 
das Legalitätsprinzip, dass die Ermittlungsbehörden zur um-
fassenden Strafverfolgung verpflichtet. Hinzu kommt eine 
faktische Bindung innerhalb der Rechtsprechung, die sich 
durch wiederholte Gesetzesauslegung über den Instanzen-
zug manifestiert. 

Allerdings könnte eine restriktive Auslegung von Gesetzen 
auch als Chance begriffen werden, um Umfangsverfahren 
handhabbar zu machen. Dieses Vorgehen biete den Vorteil, 
dass Einschränkungen klar und transparent kommuniziert 
würden. Dies stehe in klarem Kontrast zu der aktuellen Ein-
stellungspraxis nach §§ 153 ff. StGB. 

Einen möglichen Ansatzpunkt für eine restriktive Auslegung 
biete die neutrale Beihilfe. Die Rechtsprechung differenziert 
hier zwischen bewusster Förderung strafbaren Verhaltens (§ 
27 StGB) und bloß zufälliger Mitwirkung. 

Eine strafbare Beihilfehandlung ist nach der Rechtsprechung 
anzunehmen, wenn der Hilfeleistende weiß, dass der Haupt-
täter ausschließlich darauf abzielt eine strafbare Handlung 
zu begehen.22 In diesem Fall verliert das Handeln des Teil-
nehmers den Alltagscharakter – die Solidarisierung mit dem 
Täter ist nicht mehr als sozialadäquat anzusehen.

Hält der Hilfeleistende es dagegen nur für möglich, dass sein 
Tun für die Begehung einer Straftat genutzt wird, handelt es 
sich regelmäßig noch nicht um eine strafbare Beihilfehand-
lung, „es sei denn, das von ihm erkannte Risiko strafbaren 
Verhaltens des von ihm Unterstützten war derart hoch, dass 
er sich mit seiner Hilfeleistung die Förderung eines erkenn-
bar tatgeneigten Täters angelegen sein ließ.”23

Die Rechtsprechung macht die Strafbarkeit mithin abhängig 
vom Grad des Vorsatzes, wobei für den Fall des bedingten 
Vorsatzes eine Einschränkung vorgesehen wird. Insgesamt 
schafft die Rechtsprechung so ein vages Gefüge, dass kaum 
eindeutige Zuordnungen zulässt. Diesem Umstand ist es ge-
schuldet, dass auch weit vorgelagertes berufsneutrales Ver-
halten bereits als Beihilfe gewertet werden kann, wie der Fall 
eines Händlers von Maschinen zur Zigarettenherstellung 
zeigt.24

Ein weiterer möglicher Ansatzpunkt für eine restriktive Ge-
setzesauslegung wäre, den von der Praxis definierten Ban-
denbegriff kritisch zu hinterfragen. Man könne hier sehr viel 
strenger zwischen Bandenmitgliedschaft und bandenmäßi-
ger Tatbegehung trennen. 

Auch mit Blick auf das Vorsatzerfordernis bestehe Raum für 
eine mögliche restriktive Auslegung. Wirtschaftsstraftaten 
seien typischerweise Vorsatzdelikte. Allerdings bestehe das 
Risiko bei einer ex ante Betrachtung der Entscheidungssi-
tuation des Beschuldigten nicht hinreichend Rechnung zu 
tragen. Insofern sei es zentral, vorsatzkritische Elemente in 
die Abwägung miteinzubeziehen. Fehle beispielsweise ein 
eigener Vorteil oder habe sich der Handelnde sich in einer 
Dilemmasituation befunden, müsse die Hypothese eines be-
dingten Vorsatzes zumindest kritisch hinterfragt werden. Ge-

21 	Joecks/Scheinfeld, in: Münchener Kommentar zum StGB, 4. Aufl.,  
§ 25, Rdn. 164.

22	Vgl. BGH 1 StR 636/16. 
23	Ebenda. 
24	BGH 1 StR 56/17. 
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rade die Vermögensbetreuungspflicht eines Unternehmens-
funktionärs könne eine Handlungspflicht auslösen, gleichviel 
aber auch die Unterlassung von schädigenden Verhalten be-
dingen. Es sei eine Frage des Einzelfalls und mithin danach, 
wie ein verständiger Unternehmer in der Situation gehandelt 
hätte, Stichwort business judgement rule. 

Selbst wenn sich mithin verschiedene Ansatzpunkte ergeben 
Verfahren im materiellen Recht zu verschlanken, fehlten pro-
zessuale Mechanismen zur Durchsetzung restriktiver Ausle-
gungen. Die Verteidigung habe kaum eine Möglichkeit eine 
restriktivere Auslegung zu erzwingen. 

4. 	Alternative Strategien zur Bewältigung von  
	 Umfangsverfahren

Das letzte Themenfeld der diesjährigen Neujahrestagung be-
schäftigte sich mit der Frage, ob neben dem Strafverfahren 
alternative Wege existieren, um Umfangverfahren in einem 
rechtsstaatlichen Prozess abzuwickeln. Moderiert von RA Dr. 
Thomas Nuzinger, Mannheim diskutierte RiBGH Alexander 
Meyberg, Karlsruhe die Vorzüge von §§ 30, 130 OWiG gegen-
über Individualstrafen. 

Grundsätzlich ermöglichen §§ 30, 130 OWiG bereits in einem 
frühen Ermittlungsstadium – wenn absehbar ist, dass die Er-
mittlungen ausufern könnten – eine Verfahrenseinstellung 
gegen Geldbuße. Dies würde eine aufwändige Aufklärung 
individueller Vorwerfbarkeiten erübrigen.

§ 30 OWiG stellt zwar eine bußgeldrechtliche Sanktion eige-
ner Art – und eben keine Kriminalstrafe – dar, gilt allerdings 
als Ausgangspunkt von Überlegungen, Kriminalstrafen gegen 
Unternehmen in Deutschland einzuführen. Anknüpfungs-
punkt von § 30 OWiG stellt das vorwerfbare Verhalten einer 
Person in Leitungsfunktion dar. Damit verfolgt § 30 OWiG in 
erster Linie einen präventiven Ansatz und will Unternehmen 
zu Compliance anhalten. 

Allerdings bringt das Verfahren auch erhebliche rechtsstaat-
liche Defizite mit sich, die in die Abwägung mit einfließen 
müssen. Zum einen würden Deals, gerade in sogenannten 
„Landmark Cases”, zu einer gestörten Rechtsentwicklung 
führen. Verfahren, die der Judikatur entzogen werden, wür-
den auch dem rechtspolitischen Diskurs entzogen und blei-
ben fortan bei der Rechtsfortbildung unberücksichtigt. 

Hinzu komme ein Wahrheitsdefizit. Durch die Verhängung ei-
ner Geldbuße werde das Gericht von seiner Pflicht zur Erfor-
schung des wahren Sachverhalts entbunden. Das begünstige 
eine Verantwortungsverlagerung auf den Nichttäter. Wenn 
der Verband anstelle des eigentlich Handelnden die Geld-
buße akzeptiere, könnte man argumentieren, dass es den 
Falschen treffe. Dem lasse sich allerdings entgegnen, dass in 
der Regel gerade der Verband von den Tatvorteilen profitiere.  

Allerdings ergeben sich aus einer verhängten Geldbuße auch 
Folgefragen, die für ein Unternehmen nicht unerhebliche 
Konsequenzen haben können, wie z.B. die Frage nach etwai-
gen Regressansprüchen. 

Letztlich müsse der Rechtsstaat befürchten, dass die Prä-
ventionswirkung von Strafe verloren gehe, wenn die eigent-
lich Verantwortlichen nicht mehr zur Verantwortung gezogen 
würden. 

Abschließend betonte RiBGH Meyberg die systemrelevan-
te Rolle einer unabhängigen Justiz angesichts erstarkender 
autokratischer Tendenzen. Sein Appell an die Zuhörerschaft: 
„Es gilt, die Stärkung der Justiz aktiv zu unterstützen, damit 
das Recht weiterhin die Praxis bestimmt – nicht umgekehrt 
die Praxis das Recht.”

5. 	Muss es immer das Wirtschaftsstrafrecht sein? –  
	 ein kritischer Blick

Professor Dr. Wolfgang Spoerr, Berlin analysierte das Zu-
sammenspiel von Zivilrecht, Strafrecht und öffentlichem 
Recht in der Konfliktbewältigung. Er konstatierte eine zu-
nehmende Verschränkung der Rechtsgebiete und stellte die 
grundlegende Frage: Ist es sinnvoll, parallel zu einem Haf-
tungsprozess zusätzlich ein Strafverfahren zu führen?

Der aktuelle Status quo zeige einen Wettbewerb der Teil-
rechtsgebiete um Durchsetzungsmacht bei gleichzeitiger 
Verschärfung der Sanktionsmechanismen. Bußgeldtat-
bestände würden massiv erhöht; Blankettnormen stellten 
Rechtsanwender vor wachsende Interpretationsherausfor-
derungen. Im Zivilrecht zeichne sich ein Trend ab, sämtli-
che Schadensfolgen durch Kompensationsklagen geltend zu 
machen – flankiert durch die Zunahme von Verbandsklagen 
und einem rigideren europarechtlichen Haftungsregime.

Diese Entwicklung führe zu hochkomplexen Parallelverfah-
ren in unterschiedlichen Rechtsbereichen, die die Bürger 
systematisch überfordern. 

Zudem lasse sich beobachten, dass unterschiedliche Teil-
rechtsordnungen auch unterschiedlich gut geeignet seien, 
um Verfahren aufzuklären. So habe sich das Strafrecht etwa 
als sehr effektiv bei der Aufarbeitung der „Diesel-Fälle” er-
wiesen, bis es an die Anklage der Individualbeschuldigten 
gegangen sei. Zivilrechtliche Haftungsprozesse in der glei-
chen Sache seien weniger wirkungsvoll gewesen.

Aus dieser Erkenntnis heraus formulierte Professor Dr. Wolf-
gang Spoerr fünf Thesen. 

1.	 Strafverfolgungsbehörden benötigen keine zivilrechtliche 
Unterstützung, da sie eigenständig leistungsfähig ermit-
teln können.

2.	Parallele Verfahrensarten beschneiden Verteidigungrechte  
und führen zu Doppelbelastungen.

3.	Die Sanktionshäufung durch unterschiedliche Teilrechts-
ordnung spiegelt übermäßige Staatsregulierung wider. Ein 
Problem für Gesellschaft Demokratie und Rechtsstaat.

4.	Das Zivilrecht übertrifft das Strafrecht bei der Verfolgung 
diffuser Schäden, bei denen sich individuelle Beteiligte 
nicht identifizieren lassen. 



54

01.2025  |  VERANSTALTUNGSBERICHTE, RECHTSPOLITIK

5.	Strafrechtliche Effektivität setzt kollektive Verantwor-
tungszuschreibung voraus, nicht nur Individualschuld.

V. Zusammenfassung 
Abschließend fasste RA Dr. Thomas Nuzinger, Mannheim, die 
Ergebnisse der Tagung zusammen und dankte für den inten-

siven kollegialen Austausch. Er verblieb mit einem Hinweis 
auf eine von WisteV durchgeführte Studie hinsichtlich der 
Verfahrensdauer von Wirtschaftsstrafverfahren und sprach 
eine herzliche Einladung für die nächstjährige Neujahresta-
gung aus.

Staatsanwältin Meylin Pietzsch, Kiel

„Follow the Money”
WisteV-Tagung am 20.09.2024 an der  
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Bei der Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am 
20.09.2024 gestaltet von den Moderatoren Frau Richterin 
am Bundesgerichtshof Dr. Sohre Tschakert, Karlsruhe, Herrn 
Richter am Landgericht Dr. Sebastian Eberz, Lübeck, und 
Herrn Rechtsanwalt Dr. Alexander Paradissis, Köln, stand der 
Tatbestand des § 261 StGB im Fokus. Diese Tagung wurde von 
der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung (WisteV) in Zu-
sammenarbeit mit der Christian-Albrechts-Universität, dem 
Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht und der Gene-
ralstaatsanwaltschaft des Landes Schleswig-Holstein geplant 
und hybrid als Kooperationsveranstaltung durchgeführt. Die 
Aktualität des Veranstaltungsthemas und die Möglichkeit 
einer sowohl Präsenz- als auch Online-Teilnahme führten 
zu einer hohen Teilnehmerzahl von über 200 interessierten 
Strafrichtern, Staatsanwälten, Strafverteidigern, Strafrechts-
wissenschaftlern, Referendaren und Studenten.

Seit der Reform des § 261 StGB im Jahr 2021 reichen die 
Meinungen von „völlig missglückt” bis zur „neuen Allzweck-
waffe”. Gerade – aber nicht nur – im Bereich der Wirtschafts-
kriminalität ist der Tatbestand daher auch in jüngster Zeit 
wieder stark in den Fokus der Strafverfolgungsorgane gera-
ten. Besonders die nicht unerhebliche Ausweitung tauglicher 
Vortaten bietet Chancen und Risiken zugleich. Die Justiz 
wird hier vermehrt vor die Frage gestellt, wo die Grenzen 
des Anwendungsbereichs der Norm in solchen wirtschafts-
strafrechtlichen Verfahren liegen. Dem Grundanliegen der 
WisteV entsprechend ermöglichte die Veranstaltung eine 
Diskussion dieser Frage aus allen Blickwinkeln, aber jenseits 
der Einschränkungen eines streitigen Verfahrens, um alle zur 
Rechtsanwendung berufenen Personen auf diese Aufgabe 
besser vorzubereiten.

Dieses Spannungsfeld wurde bereits in der Einführung durch 
Herrn Rechtsanwalt Dr. Alexander Paradissis, Köln und dem 
Leitenden Oberstaatsanwalt, Herrn Prof. Dr. Georg-Friedrich 

Güntge, Generalstaatsanwaltschaft Schleswig, verdeutlicht. 
Herr Prof. Dr. Georg-Friedrich Güntge warf u.a. die Frage auf, 
ob durch die Reform des § 261 StGB nun andere Normen, wie 
§ 259 StGB leerliefen. Dies bot einen treffenden Einstieg in 
die vorliegende Problematik. 

Entsprechend konnte Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Dennis 
Bock umgehend in die Grundlagen des § 261 StGB eintau-
chen. Bereits anhand der Überschrift „§ 261 StGB – ein neues 
Multitool im Wirtschaftsstrafrecht? – eine Einführung” wurde 
die Vielseitigkeit des § 261 StGB deutlich. Der Überblick über 
die Voraussetzungen von § 261 StGB war als Auftakt berei-
chernd, da das Teilnehmerfeld groß und der Kenntnisstand 
mannigfaltig war. Jeder der Teilnehmer konnte letztlich den 
aufgeworfenen Slogan „all crimes, all everything” nachvoll-
ziehen, der für die gesamte Tagung tragend blieb. 

Mit dem folgenden Vortag „Das Problem der „schmutzigen 
Wäsche” bei organisierter Kriminalität” konnte Herr Florian 
Schmid, Richter am Landgericht Hamburg (zzt. abgeordnet 
zum Generalbundesanwalt, Karlsruhe), den theoretischen 
Vortrag des Herrn Prof. Dr. Bock mit Leben füllen. Er stellte 
anhand eines tatsächlich in Hamburg geführten und letzt-
lich weitestgehend vor dem Bundesgerichtshof erfolgreichen 
Verfahrens die Fallstricke der Praxis dar. Das Landgericht 
hatte die Angeklagten – teils unter Freisprechung im Übri-
gen – wegen vorsätzlicher Geldwäsche in jeweils zahlreichen 
Fällen verurteilt, den Angeklagten A. C. in vier Fällen in Tat-
einheit hierzu mit unerlaubter Erbringung von Zahlungs-
dienstleistungen und den Angeklagten M. C. zudem wegen 
unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe in Tateinheit mit 
unerlaubtem Besitz von Munition (LG Hamburg, 1. Dezem-
ber 2022, 618 KLs 6/20). Die auf die Verletzung materiellen 
Rechts gestützten Revisionen der Angeklagten H. C. und A. C. 
hatten nur im geringen Umfang Erfolg wegen Einstellungen 
einzelner Taten. Im Übrigen waren ihre Rechtsmittel unbe-
gründet im Sinne von § 349 Abs. 2 StPO. Die Revisionen der 
Angeklagten S. K., B. K. und M. C. waren in vollem Umfang 
unbegründet (BGH, Beschluss vom 27. April 2023  – 5 StR 
213/22 –, Rn. 1, juris). 

Weitere Hindernisse der Praxis im anderen Gewand wurden 
durch Herrn Steffen Brauer, Richter am Landgericht Ham-
burg (zzt. abgeordnet zum Bundesgerichtshof, Leipzig), be-
züglich ausländischer Vortaten, insbesondere hinterzogener 
ausländischer Steuern, skizziert. Das Erfordernis der beider-
seitigen Strafbarkeit gem. § 261 Abs. 8 StGB (i.d.F. bis zum 


